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1 Einleitung 

Seit dem 1. Juni 2011 ist die revidierte Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) in Kraft, 

welche die ober- und unterirdischen Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen schützen und deren 

nachhaltige Nutzung ermöglichen soll. Aus diesem Grund müssen bei allen Massnahmen der Ver-

ordnung die ökologischen Ziele für Gewässer berücksichtigt werden (Art. 1, GSchV). Durch die Aus-

scheidung von Gewässerraumzonen wird zudem der Raumbedarf der Gewässer zur Gewährleis-

tung der natürlichen Funktion der Gewässer und zum Schutz vor Hochwasser festgelegt. 

In der Gemeinde Beckenried wurden die Gewässerraumzonen im Jahr 2006 gestützt auf das Leit-

bild Fliessgewässer Schweiz des Bundesamtes für Umwelt (2003)1 und der kantonalen Richtline 

«Raumplanerische Festlegung des Gewässerraumes an Fliessgewässern» (2004)2 erstmals ausge-

schieden. Die damals festgelegten Gewässerraumzonen lagen jedoch in mehreren Bereichen unter-

halb der gemäss der Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) minimal erforderlichen 

Breite von 11m entlang der Fliessgewässer. 

Im Weiteren wurden mittels Teilrevision der Nutzungsplanung im Jahr 2017 die Gewässerraumzo-

nen entlang des Sees ausgeschieden sowie diverse Anpassungen an den Gewässerraumzonen 

entlang der Fliessgewässer vorgenommen. Auch in diesem Fall lagen die neu festgelegten Gewäs-

serraumzonen entlang des Sees und entlang der Fliessgewässer unterhalb der gemäss der Gewäs-

serschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) minimal erforderlichen Breite. 

Gemäss Bundesgerichtsentscheid (1C_282/2020) vom 10. Februar 2021 müssen die Gewässer-

raumzonen in der Gemeinde Beckenried gesamtheitlich überprüft werden. Entsprechend müssen 

rechtsgültige Gewässerraumzonen, welche nicht mit der GSchV übereinstimmen und somit nicht 

gesetzeskonform sind, angepasst werden. 

Solange diese gesetzeskonforme Anpassung der Gewässerraumzonen nicht abgeschlossen ist, 

werden bei der Beurteilung von Baugesuchen die Übergangsbestimmungen zur Änderung der 

GSchV vom 4. Mai 2011 angewendet. 

Mit der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung werden in der Gemeinde Beckenried die Ge-

wässerraumzonen entlang des Sees sowie entlang der Fliessgewässer (hauptsächlich nördlich der 

Autobahn) gemäss aktueller Gesetzgebung und aufgrund der Rückmeldungen der kantonalen Fach-

stellen zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung vom 12. Oktober 2022 angepasst. Entsprechend 

wird die Gewässerraumzone aufgrund des dicht überbauten Gebietes, welches durch das Amt für 

Naturgefahren festgelegt worden ist, angepasst und bei der Seeparzelle Nr. 795 wird der landseitige 

Teil der Parzelle grösstenteils der Gewässerraumzone (Grundnutzung) zugeschrieben. Zudem wer-

den die Baubegrenzungslinien Gewässerraum- / Gewässerabstand gesamthaft gelöscht. Aufgrund 

von permanenten Rutschungen im Gebiet Bodenberg werden ausserdem die dortigen überlagern-

den Abflusswegzonen entsprechend angepasst. 

2024 erfolgte eine Gesetzesanpassung des PBG, mit der der Gewässerraumabstand gemäss Art. 

121 PBG (Version gültig bis 31.08.24) abgeschafft wurde. Der Gewässerraumabstand wird in Be-

ckenried gemeindeweise aufgehoben, sobald die Gemeinde auf dem ganzen Gemeindegebiet über 

gesetzeskonforme Gewässerräume verfügt.  

Die Bestimmungen für die Gewässerraumzone, die Zone für dicht überbautes Gebiet im Gewässer-

raum und die Abflusswegzone sind im PBG aufgenommen. Aus diesem Grund werden im Rahmen 

 
1 Leitbild Fliessgewässer Schweiz (BUWAL/BWG, 2003) 
2 Raumplanerische Festlegung des Gewässerraumes an Fliessgewässern (Kanton Nidwalden, 2004) 
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dieser Teilrevision der Nutzungsplanung keine Änderungen am Bau- und Zonenreglement vorge-

nommen. 

1.1 Bearbeitete Unterlagen 

• Zonenplan Siedlung 

• Zonenplan Landschaft 

Die Anpassungen werden in die Zonenpläne der bestehenden Nutzungsplanung integriert. Zur bes-

seren Lesbarkeit werden jedoch nur die relevanten Themen (Gewässerraum Grundnutzung, Ge-

wässerraum überlagernd, Abflusswegzonen) in den zu genehmigenden Zonenplänen abgebildet. 

 

1.2 Planungsablauf 

Der Gemeinderat Beckenried übermittelte der Baudirektion am 31. März 2023 die Unterlagen zur 

Teilrevision Nutzungsplanung Gewässerräume zur kantonalen Vorprüfung. Der Vorprüfungsbericht 

der Baudirektion datiert vom 20. Dezember 2023. In der Folge entschied der Gemeinderat, den Pro-

zess der Teilrevision der Gewässerräume in den parallellaufenden Prozess der Gesamtrevision der 

Nutzungsplanung zu integrieren. Der Abschluss des zusammengelegten Vorprüfungsverfahren da-

tiert vom 15. April 2024. 

Am 11. Juni 2024 informierte der Gemeinderat an einer Orientierungsveranstaltung über den Pro-

zess der Gesamtrevision. In der Folge fand eine 30-tägige Mitwirkung statt. Die öffentliche Auflage 

der Gesamtrevision der Nutzungsplanung fand vom 11. September bis 11. Oktober 2024 statt. Wäh-

rend des Auflageverfahrens gingen bei der Gemeinde 22 Einwendungen ein, wovon vier die Gewäs-

serräume betreffen. 

Nach Abschluss der öffentlichen Auflage zeigte sich, dass eine vorgezogene Teilrevision der Nut-

zungsplanung Gewässerräume sinnvoll ist. Im Hinblick auf die einschneidenden Übergangsbestim-

mungen zur Gewässerschutzverordnung vom 4. Mai 2011, ist es dem Gemeinderat ein wichtiges 

Anliegen, die Gewässerräume der Gemeinde Beckenried möglichst schnell der GSchV anzupassen. 

Die Übergangsbestimmungen führen zu deutlich breiteren Gewässerräume und damit stärkeren 

Baueinschränkungen als die vom Gemeinderat vorgeschlagenen, neuen Gewässerräume. Aus die-

sem Grund wird die Teilrevision der Gewässerräume der Gesamtrevision der Nutzungsplanung vor-

gezogen. 

Aus Gründen der Planbeständigkeit werden bei der zeitnah folgenden Verabschiedung der Gesamt-

revision der Nutzungsplanung keine Änderungen an den Gewässerräumen mehr möglich sein. 
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2 Änderungen Nutzungsplanung 

Die Gewässerraumzonen werden gestützt auf die Gewässerschutzgesetzgebung (GSchV, SR 

814.201, Art. 41a ff. GSchV) im Zonenplan ausgeschieden. Mit den Gewässerraumzonen wird der 

Raumbedarf der Gewässer zur Gewährleistung der natürlichen Funktionen des Gewässers und zum 

Schutz vor Hochwasser festgelegt. 

Unterschieden wird zwischen der Ausscheidung von Gewässerraumzonen entlang des Sees mit 

den damit verbundenen Arrondierungen von Bauzonen bzw. den Gewässerraumzonen als Grund-

nutzung und den Gewässerraumzonen entlang der Fliessgewässer sowie den Abflusswegzonen. 

Gemäss Gewässerschutzgesetzgebung kann die Breite des Gewässerraumes in «dicht überbautem 

Gebiet» den baulichen und topographischen Gegebenheiten angepasst werden. Die Festlegung 

des dicht überbauten Gebietes in der Gemeinde Beckenried wurde durch das Amt für Wald und Na-

turgefahren des Kantons Nidwalden vorgegeben. Dabei orientierte sich das Amt an allgemein gülti-

gen Grundsätzen, welche sich aus der Anwendungspraxis und der Rechtsprechung des Bundesge-

richts in den vergangenen Jahren ergeben haben. In diesem sogenannten dicht überbauten Gebiet 

kann die Breite der Gewässerraumzone reduziert werden, sofern der Schutz vor Hochwasser ge-

währleistet ist. Hingegen muss die Gewässerraumzone breiter ausgeschieden werden, soweit dies 

zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes, für eine Revitalisierung des erforderlichen Raumes, 

für überwiegende Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes und/oder der Gewässernutzung 

erforderlich ist. Im Wald und für eingedolte sowie künstliche Gewässer muss grundsätzlich keine 

Gewässerraumzone ausgeschieden werden. 

 

 

Abb 1: Orthophoto Beckenried mit «dicht überbautem Gebiet» (Amt für Wald und Naturgefahren, 16.September 

2021) 

Für die Bearbeitung der Gewässerräume diente der bereits rechtgültig ausgeschiedene Gewässer-

raum als Ausgangslage. Dieser wurde in denjenigen Bereichen, sofern aufgrund der aktuellen Ge-

setzgebung notwendig, angepasst. 
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2.1 Überlagerte Gewässerraumzone entlang des Sees 

Laut Art. 41b Abs. 1 (GschV, SR 814.201) muss die Gewässerraumzone entlang des Sees, gemes-

sen ab der Seeuferlinie, 15 m betragen. Als Seeuferlinie gilt beim Vierwaldstättersee der regelmäs-

sig wiederkehrende Wasserstand von 434.00 m ü. M., welche seitens des Kantons festgelegt 

wurde. Zudem sind alle Gebiete, Bauzonen und Nichtbauzonen, welche seeseitig der Seeuferlinie 

liegen, im Zonenplan als Seegebiet zu betrachten. 

Die überlagerte Gewässerraumzone entlang des Sees wird in der Gemeinde Beckenried grundsätz-

lich neu mit einer Breite vom 15 m ausgeschieden. Dabei bildet das vom Kanton festgelegte dicht 

überbaute Gebiet die Ausnahme. Damit die Zugänglichkeit zum Vierwaldstättersee bei Hochwasser 

dennoch gewährleistet ist, wird die überlagerte Gewässerraumzone im dicht überbauten Gebiet auf 

ein Minimum von 3 m bzw. 6 m festgelegt. 

Zudem wurde der Verkehrsknoten Boden neu gestaltet und im Frühling 2024 eröffnet. Entsprechend 

wird die projektierte Seeuferlinie gemäss Vorlage aus dem Bauprojekt übernommen und der Ge-

wässerraum entsprechend auf 15 m angepasst. 

2.2 Gewässerraumzone (Grundnutzung) 

Grundsätzlich wird auf die Ausscheidung einer überlagerten Gewässerraumzone verzichtet, sofern 

die Gewässerraumzone als Grundnutzung ausgeschieden ist. 

Gemäss Rückmeldung zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung vom 12. Oktober 2022 kann die 

Seeparzelle Nr. 795 keiner Bauzone zugewiesen sein. Das bedeutet, dass der landseitige Teil der 

Parzelle neu der Gewässerraumzone (Grundnutzung) zugewiesen werden soll. Ausgenommen sind 

gemäss Rückmeldung unter anderem Bereiche, wo die Seeparzelle als Wald, Landwirtschaftszone 

oder als Grünzone ausgeschieden ist. Aus diesem Grund wurde das gesamte Seeufer überprüft und 

bei Bedarf angepasst: 

 

Seeparzelle 

Nr. 975 bei 

Parz. Nr. 

Rechtsgültiger Zonen-

plan 

Projektierter Zustand 

gemäss Teilrevision 

Nutzungsplanung Ge-

wässerräume 

Bemerkung 

72 Gewässerraumzone 

Grundnutzung 

Gewässer (orientieren-

der Inhalt) 

Mündung Lielibach: 

Delta kann dem Gewäs-

ser zugeteilt werden, 

keine Grundnutzung 

Gewässerraum notwen-

dig. 

157 Sondernutzungszone 

Seeufer mit überlagertem 

Gewässerraum 

Sondernutzungszone 

Seeifer mit überlager-

tem Gewässerraum 

Terrasse Restaurant 

Rössli: 

Wird aufgrund der aktu-

ellen Situation (bereits 

bebaut und genutzt) 

nach Absprache mit 

dem Amt für Wald und 

Naturgefahren nicht der 

Gewässerraumzone 
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Grundnutzung zugewie-

sen.  

158 Sondernutzungszone 

Seeufer mit überlagertem 

Gewässerraum 

Sondernutzungszone 

Seeufer mit überlager-

tem Gewässerraum 

Dorfplatz: 

Wird aufgrund der aktu-

ellen Situation (bereits 

bebaut und genutzt) z.Z. 

nicht der Gewässer-

raumzone Grundnutzung 

zugewiesen.  

195 Sondernutzungszone 

Seeufer mit überlagertem 

Gewässerraum 

Sondernutzungszone 

Seeufer mit überlager-

tem Gewässerraum 

Dorfplatz: 

Wird aufgrund der aktu-

ellen Situation (bereits 

bebaut und genutzt) z.Z. 

nicht der Gewässer-

raumzone Grundnut-

zung zugewiesen.  

196 Sondernutzungszone 

Seeufer mit überlagertem 

Gewässerraum 

Sondernutzungszone 

Seeufer mit überlager-

tem Gewässerraum 

Dorfplatz: 

Wird aufgrund der aktu-

ellen Situation (bereits 

bebaut und genutzt) z.Z. 

nicht der Gewässer-

raumzone Grundnut-

zung zugewiesen.  

266 Sondernutzungszone 

Seeufer mit überlagertem 

Gewässerraum 

Sondernutzungszone 

Seeufer mit überlager-

tem Gewässerraum 

Rütenenstrasse: 

Bildet eine Ausnahme, 

abgesprochen mit Amt 

für Wald und Naturge-

fahren 

475 Landwirtschaftszone mit 

überlagertem Gewässer-

raum 

Landwirtschaftszone mit 

überlagertem Gewäs-

serraum 

Hinter Erlibach: 

Bildet eine Ausnahme: 

abgesprochen mit Amt 

für Wald und Naturge-

fahren 

819 Landwirtschaftszone mit 

überlagertem Gewässer-

raum 

Landwirtschaftszone mit 

überlagertem Gewäs-

serraum 

Hinter Erlibach: 

Bildet eine Ausnahme, 

abgesprochen mit Amt 

für Wald und Naturge-

fahren 

486 Wald mit überlagertem 

Gewässerraum 

Wald mit überlagertem 

Gewässerraum 

Hinter Erlibach: 

Bildet eine Ausnahme, 

abgesprochen mit Amt 

für Wald und Naturge-

fahren 



Teilrevision Nutzungsplanung - Gewässerräume, Bericht nach Artikel 47 RPV, 3. April 2025 Seite 9 von 17 

504 Landwirtschaftszone mit 

überlagertem Gewässer-

raum 

Landwirtschaftszone mit 

überlagertem Gewäs-

serraum 

Chell: 

Bildet eine Ausnahme, 

abgesprochen mit Amt 

für Wald und Naturge-

fahren 

516 Gewerbezone mit überla-

gertem Gewässerraum 

Gewässerraumzone 

Grundnutzung 

Rütenen: 

Wird aufgrund der Rück-

meldung der kantonalen 

Vorprüfung zur Gesamt-

revision der Nutzungs-

planung angepasst  
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2.2.1 Anpassung Gewässerraumzone (Grundnutzung)  

Im Gebiet Unterscheid werden nördlich der Dorfstrasse mehrere Parzellen von der Sondernutzungs-

zone Seeufer mit überlagerter Gewässerraumzone zur Gewässerraumzone Grundnutzung umge-

zont, da diese vollständig von der Gewässerraumzone überlagert wurden und die Sondernutzungs-

zone Seeufer mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung aufgehoben wird. 

 

Abb. 2: Unterscheid, Sondernutzungszone Seeufer mit überlagertem Gewässerraum rechtsgültig (links) und 

Gewässerraumzone Grundnutzung neu. 

Im Gebiet Boden nördlich der Seestrasse, im Gebiet St. Anna nördlich der Rütenenstrasse und im 

Gebiet Rütenen werden aus demselben Grund ebenfalls mehrere Parzellen von der Sondernut-

zungszone Seeufer in die Gewässerraumzone Grundnutzung umgezont.  

 

Abb. 3: Boden, Sondernutzungszone Seeufer mit überlagertem Gewässerraum rechtsgültig (links) und Gewäs-

serraumzone Grundnutzung neu. 
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Abb. 4: St. Anna, Sondernutzungszone Seeufer mit überlagertem Gewässerraum rechtsgültig (links) und Ge-

wässerraumzone Grundnutzung neu. 

 

Abb. 5: Rütenen, Sondernutzungszone Seeufer mit überlagertem Gewässerraum rechtsgültig (links) und Ge-

wässerraumzone Grundnutzung neu. 

 

2.3 Überlagerte Gewässerraumzone entlang der Fliessgewässer 

Die Gewässerraumzonen entlang der Fliessgewässer werden grundsätzlich anhand der Schlüssel-

kurve gemäss dem Berechnungsmodell des Bundes ausgeschieden. Als Grundlage für die Schlüs-

selkurve wird die natürliche Gerinnesohlenbreite anhand der ökomorphologischen Beurteilung des 

Fliessgewässers und eines Korrekturfaktors (Breitenvariabilität) ermittelt. Die Daten zur ökomorpho-

logischen Beurteilung der Fliessgewässer wurden vom Amt für Naturgefahren übernommen. 

Als Ausgangslage zur Revision der Gewässerräume hat das Amt für Naturgefahren einen Entwurf 

der Gewässerräume zur Verfügung gestellt.  
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Abb. 6: Schlüsselkurve zur Bestimmung der Uferbereichsbreite in Funktion zur natürlichen Gerinnesohlenbreite 

von Fliessgewässern; Bildquelle: Leitbild Fliessgewässer Schweiz (BUWAL/BWG, 2003), angepasst3 

 

Die Breite der Gewässerraumzone kann auch - analog zu den Gewässerraumzonen entlang des 

Sees - angepasst werden, sofern der Hochwasserschutz gewährleistet ist. Im Wald sowie bei einge-

dolten oder künstlichen Gewässern kann auf die Festlegung eines Gewässerraumes verzichtet wer-

den. Aus diesem Grund wurde der Übergang zwischen Landwirtschaftszone und Wald hinsichtlich 

der Darstellung des Gewässerraumes überprüft und bei Bedarf angepasst, um eine einheitliche Dar-

stellung des Überganges zu gewähren. 

Im Weiteren werden die Gewässerraumzonen auch im Rahmen von Hochwasserschutzprojekten 

festgelegt, deshalb wird in dieser Teilrevision der Nutzungsplanung der Gewässerraum bei Hoch-

wasserschutzprojekten nicht verändert, da davon ausgegangen wird, dass diese im Rahmen des 

Hochwasserschutzprojektes gesetzeskonform ausgeschieden worden sind. 

In der Gemeinde Beckenried werden die Gewässerraumzonen entlang der Fliessgewässer mittels 

überlagerter Zone umgesetzt. Die untenstehende Tabelle zeigt auf, nach welchem Grundsatz die 

Ausscheidung der Gewässerraumzonen entlang der Fliessgewässer erfolgt. 

 

  

 
3 BPUK, LDK, BAFU, ARE, BLW (Hrsg.) 2019: Gewässerraum. Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewässerraums 

in der Schweiz. 
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Kallenbach x   x Übernahme der minimalen Schlüsselkurve, 

diese entspricht dem rechtsgültigen Gewässer-

raum 

Bettlerbach x    Oberhalb der A2 wird der rechtsgültige Gewäs-

serraum (14 m) belassen, da die Breite der 

Schlüsselkurve immer wieder ändert (zwischen 

15 und 11 m). Unterhalb der A2 wird grundsätz-

lich die minimale Schlüsselkurve übernommen. 

Träschlibach   x  Im Bereich zwischen der Parzelle Nr. 389 bis 

See ist der rechtsgültige Gewässerraum durch-

gehend kleiner ausgeschieden (ca. 1 m) als die 

minimale Breite gemäss Schlüsselkurve. 

Zusätzlich hat das Amt für Naturgefahren eine 

Verbreiterung des rechtsgültigen Gewässer-

raums im Bereich der Bauzonen vorgeschlagen, 

welche in den Plan eingeflossen sind. Zudem 

werden im Bereich der Bauzonen einzelne Flä-

chen entlang des Bachs neu als Gewässerraum-

zone Grundnutzung und nicht mehr als überla-

gerter Gewässerraum des übrigen Gebiets aus-

geschieden. 

Dürrentöbeli  (x) (x) x Grundsätzlich Übernahme des rechtsgültigen 

Gewässerraumes (12 m) aufgrund der Fakten-

blätter Gefahrenbeurteilung, obwohl die mini-

male Breite gemäss Schlüsselkurve 11 m be-

trägt. Ausnahme: Von Parzelle Nr. 304 bis Par-

zelle Nr. 1481 beträgt der rechtsgültige Gewäs-

serraum rund 11 m. 
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Lielibach  x x  Die natürliche Gerinnesohlenbreite ist grösser 

als 15 m. Gemäss Arbeitshilfe BAFU ist in die-

sem Fall der Gewässerraum im Einzelfall festzu-

legen. 

Daher wurde als Grundlage für die Ausschei-

dung des Gewässerraums die projektspezifi-

schen und die rechtsgültigen Gewässerräume 

gemäss Bauprojekt vom 17.07.2021 übernom-

men. 

Zusätzlich hat das Amt für Wald und Naturge-

fahren eine Verbreiterung des rechtsgültigen 

Gewässerraums im Bereich der Bauzonen der 

Parzelle Nr. 989 bis Parzelle Nr. 787 vorge-

schlagen, welche ebenfalls in den Plan einge-

flossen sind. Zudem werden einzelne Flächen 

entlang des Bachs neu als Gewässerraumzone 

Grundnutzung und nicht mehr als überlagerter 

Gewässerraum ausgeschieden. Im Mündungs-

bereich wurde eine kleine Fläche der Gewässer-

raumzone Grundnutzung neu dem orientieren-

den Inhalt Gewässer zugeteilt. 

 

Im dicht bebauten Gebiet wird der rechtsgültige 

Gewässerraum übernommen. 

Röhrlibächli x x (x) x Aufgrund der Faktenblätter Gefahrenbeurteilung 

wird der Gewässerraum oberhalb der A2 (östli-

cher Strang) mit einer Breite von 12 m ausge-

schieden. 

Unterhalb der A2 wird grundsätzlich die mini-

male Schlüsselkurve übernommen. Dies führt 

gegenüber dem rechtsgültigen Gewässerraum 

zu einer Anpassung (Verbreiterung und Ver-

schmälerung) von rund ca. 1 m. 

Der Röhlibach liegt an der Grenze zum dicht be-

bauten Gebiet. Daher wird der Gewässerraum 

im Bereich des dicht bebauten Gebietes nur 

südseitig auf die Schlüsselkurve angepasst. In-

nerhalb des dicht bebauten Gebietes schlägt der 

Kanton aufgrund der Gefahrenbeurteilung eine 

Verbreiterung von 1.5 m vor. Dieser Vorschlag 

wird übernommen. 
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Herrenbach x   x Grundsätzlich Übernahme der minimalen 

Schlüsselkurve, im Bereich der A2 (Rückhalte-

becken, Eindolung) wird der rechtsgültige GWR 

übernommen. 

Im Bereich der Bauzonen ist die minimale Breite 

gemäss Schlüsselkurve rund 0.5 m breiter als 

vom Amt für Wald und Naturgefahren vorge-

schlagen. 

Sumpfbach x    Grundsätzlich Übernahme der minimalen 

Schlüsselkurve. Im Bereich der Bauzonen ober-

halb des Sees (Parzellen Nr. 237 und 231) ist 

die minimale Breite gemäss Schlüsselkurve rund 

0.5 m breiter als vom Amt für Wald und Naturge-

fahren vorgeschlagen. 

Fahrlibach x    Grundsätzlich Übernahme der minimalen 

Schlüsselkurve. 

Mühlebach   (x)  Aufgrund der Faktenblätter Gefahrenbeurteilung 

wird der Gewässerraum gesamthaft mit einer 

Breite von 14 m ausgeschieden, obwohl die mi-

nimale Breite gemäss Schlüsselkurve nur 12 m 

beziehungsweise 11 m beträgt. 

Im Bereich der Parzelle Nr. 1200 wird die über-

lagerte Gewässerraumzone an die bereits be-

stehende Gewässerraumzone (Grundnutzung) 

angepasst. 

Ratzenbach x    Grundsätzlich Übernahme der minimalen 

Schlüsselkurve, im Bereich der A2 wird der 

rechtsgültige Gewässerraum übernommen 

(Rückhaltebecken). 

Die Schlüsselkurve ist ca. 1.25 m breiter als die 

vom Amt für Wald und Naturgefahren vorge-

schlagene Anpassung. 

Vorder  

Erlibach 

x    Grundsätzlich Übernahme der minimalen 

Schlüsselkurve, im Bereich A2 bis Parzelle Nr. 

927 wird der rechtsgültige Gewässerraum (12 

m) belassen und nicht auf die minimale Schlüs-

selkurve (11 m) angepasst, da die Gefahr durch 

Hochwasser aufgrund der Faktenblätter Gefah-

renbeurteilung erhöht ist. 

Ab Parzelle Nr. 927 bis See ist die Schlüssel-

kurve ca. 1 m breiter als die vom Amt für Wald 

und Naturgefahren vorgeschlagene Anpassung. 
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Hinter Erlibach x    Übernahme des rechtsgültigen Gewässerraums. 

Dieser ist ca. 1 Meter breiter als die minimale 

Schlüsselkurve. Entspricht dem Vorschlag des 

Amts für Wald und Naturgefahren.  

Chellbach  x    Übernahme des rechtsgültigen Gewässerraums. 

Dieser ist ca. 1 Meter breiter als die minimale 

Schlüsselkurve. Entspricht dem Vorschlag des 

Amts für Wald und Naturgefahren. 

Mocklisbach  x    Grundsätzlich Übernahme der minimalen 

Schlüsselkurve. Der rechtsgültige Gewässer-

raum wird ab dem Zusammenfluss bis zum See 

auf die minimale Breite gemäss Schlüsselkurve 

(13 m) verbreitert. 

Rütenentöbeli  x   x Übernahme der minimalen Schlüsselkurve, 

diese entspricht dem rechtsgültigen Gewässer-

raum. 

Rütenenbach  x    Grundsätzlich Übernahme der minimalen 

Schlüsselkurve, im Bereich A2 bis zur Rütenen-

strasse wird der rechtsgültige Gewässerraum 

(14 m) belassen und nicht auf die minimale 

Schlüsselkurve (12 m) angepasst, da die Gefahr 

durch Hochwasser aufgrund der Faktenblätter 

Gefahrenbeurteilung erhöht ist. 

Im Bereich des Gestaltungsplans Rütenen er-

folgt die Festlegung des Gewässerraum in Ab-

sprache mit dem Amt für Wald und Naturgefah-

ren. 

 

2.4 Aufhebung Baubegrenzungslinie Gewässerraum- / Gewässerabstand 

Aufgrund der Rückmeldung zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung durch den Kanton vom 12. 

Oktober 2022 sind die Baulinien Gewässer zu löschen. Diese haben eine Reduktion der Gewässer-

raumbreite ermöglicht, um diesen den baulichen Gegebenheiten anzupassen. Die Baulinien Gewäs-

ser widersprechen jedoch dem GSchG und der GSchV, da diese eine Reduktion der Gewässer-

raumbreite nur im dicht bebauten Gebiet vorsehen. Eine Reduktion des Gewässerraumabstandes 

auf Stufe Nutzungsplanung mittels Baulinie ist hingegen nicht mehr möglich ist. Die Besitzstandga-

rantie gemäss Art. 139 bzw. Art. 140 PBG bleibt vorbehalten.  

Die aufgehobenen Baulinien Gewässer werden im beiliegenden Änderungsplan als Information dar-

gestellt. 

 

2.5 Aufhebung Seeuferlinie 

Da es sich bei der Seeuferlinie lediglich um eine Hilfslinie für die Ausscheidung der Gewässerraum-

zonen handelt, welche im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung neu im Zonenplan auf-

genommen wurde, wird diese nun nicht mehr im Zonenplan dargestellt. 
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2.6 Überlagerte Abflusswegzone Bodenberg 

Aufgrund von permanenten Rutschungen wurden im Gebiet Bodenberg die Daten der amtlichen 

Vermessung verschoben. Aus diesem Grund werden die überlagerten Abflusswegzonen in diesem 

Gebiet entsprechend angepasst. 

 

Abb. 7: Abflussweg- und Gewässerraumzone rechtsgültig im Gebiet Bodenberg (links) und neu. 

 

-- Ende des Dokuments -- 


